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„Hygiene im Sinne dieser Richtlinie (VDI/DVGW 6023) ist die Gesamtheit 
aller Bestrebungen und Maßnahmen zur Verhütung von mittelbaren und 
unmittelbaren gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Störungen des 
Wohlbefindens (Unwohlsein).
Ziel ist es, die von der öffentlichen Wasserversorgung gelieferte 
einwandfreie Qualität auch nach der Einspeisung in Gebäude zu 
bewahren bis hin zu den Zapfstellen, an der das Trinkwasser für den 
menschlichen Gebrauch entnommen wird, so dass hygienische 
Beeinträchtigungen nicht auftreten.“

Was ist Trinkwasserhygiene?

Bild: Kryschi Wasserhygiene, Kaarst
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Anforderungen!?

Anforderungen an:

•Planer

•Ersteller und

•Betreiber 
der Anlage
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Unseriöse Praktiken
03



© 2016 by Arnd Bürschgens Graf Wellness-Design, All rights reserved. 

Arnd Bürschgens
Sachverständiger

Maßnahmen bei Nichteinhaltung

Wird dem UusI einer Wasserversorgungsanlage (…) bekannt, dass der in Anlage 3 

Teil II festgelegte technische Maßnahmenwert überschritten wird, hat er 

unverzüglich:

1. Untersuchungen zur Aufklärung der Ursachen durchführen zu lassen 

einschließlich Ortsbesichtigung sowie eine Prüfung der Einhaltung der allgemein 

anerkannten Regeln der Technik 

2. eine Gefährdungsanalyse erstellen zu lassen und

3. die Maßnahmen durchführen zu lassen, zum Schutz der Gesundheit der 

Verbraucher 

4. dem Gesundheitsamt unverzüglich die ergriffenen Maßnahmen mitzuteilen.

5. Zu den Maßnahmen Aufzeichnungen zu führen (…). 

6. unverzüglich die betroffenen Verbraucher zu informieren über Ergebnis der 

Gefährdungsanalyse und sich daraus ergebende Einschränkungen der 

Verwendung

TrinkwV §16, 7. Abs.
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Gefährdungsanalyse, ja oder nein?

In der Praxis: 

• Einige Gesundheitsämter fordern Kunden explizit zur Gefährdungsanalyse auf. 

Nicht selten mit weiteren Auflagen verbunden: 

− Anordnung von Sofortmaßnahmen/Nutzungseinschränkungen

− Anordnung von thermischer Desinfektion (besser nicht!)

− Festlegung des Abgabetermins 

− Festlegung von Probenahmestellen der weitergehenden Untersuchung 

-usw.

• Nicht wenige Gesundheitsämter raten an, keine Gefährdungsanalyse  

durchführen zu lassen: 

− Bei negativer Nachbeprobung „wäre das ok“ 

− Man könne ja „mal so“ jemanden schauen lassen 

− „Bei den paar Legionellen“ sei das nicht unbedingt erforderlich 
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Gefährdungsanalyse, ja oder nein?

In der Praxis: 

Zu Hilfe gerufene „Experten“ helfen gerne weiter: 

− Bei einem „Leerstands-Problem“ sei das ja klar, da brauche man keine 

Gefährdungsanalyse 

− Angebot von Maßnahmen ohne genaue Prüfung (chemische Desinfektion, 

erneute Probenahme, nachdem „der Speicher mal richtig hochgedreht wird“ 

oder „intensiv gespült wird“, Legionellenschaltung, Ultrafilter am HWE, oder, 

oder …) 
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Suche nach Schwachstellen…
…nicht verstecken von Symptomen!

Vorsätzliche Manipulation kann als Straftat geahndet werden!
© 2016 by Arnd Bürschgens Graf Wellness-Design, All rights reserved. 
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Rechtsunsicherheit?
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Gefährdungsanalyse!?
Merksatz:
1) Die Durchführung einer Ortsbesichtigung und Gefährdungsanalyse ist zwingend 

erforderlich und gesetzlich gefordert. 

Unabhängig von den Aussagen des Gesundheitsamtens. 

2) Ohne eine genaue Überprüfung der technischen Anlagen und der 

Betriebsbedingungen sollten keine überstürzten Maßnahmen wie 

Anlagendesinfektion durchgeführt werden. 

Ohne vorangehende Lösung des Grundproblems sind diese meist nicht 

nachhaltig wirksam. 

3) Wird eine Nachkontrolle bei veränderten Betriebsbedingungen durchgeführt 

(z.B. bei sehr hoher Anlagentemperatur), schützt ein mögliches negatives 

Ergebnis nicht vor den rechtlichen Konsequenzen, wenn im „Normalbetrieb“ 

Nutzer zu Schaden kommen. Der Betreiber ist zu jedem Zeitpunkt für die 

Betriebssicherheit verantwortlich, „gepfuschte“ Befunde helfen niemanden.

09



© 2016 by Arnd Bürschgens Graf Wellness-Design, All rights reserved. 

Arnd Bürschgens
Sachverständiger

Was ist eine Gefährdungsanalyse?

•Soll mögliche Gefährdungen für den Normalbetrieb identifizieren und denkbare 

Ereignisse, die zum konkreten Eintreten einer Gefährdung führen können, 

ermitteln

•Soll so konkret wie möglich formuliert und individuell für das betrachtete System 

durchgeführt werden.

•Soll eine konkrete Feststellung der planerischen, bau- oder betriebstechnischen 

Mängel einer Anlage liefern. 

•Soll darin unterstützen, notwendige Abhilfemaßnahmen zu identifizieren und ihre 

zeitliche Priorisierung unter Berücksichtigung der Gefährdung der Gesundheit 

von Personen festzulegen

§ 16 (7) TrinkwV i.V.m. UBA Empfehlung  „Gefährdungsanalyse“ Dez. 2012
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Pflichten nach TrinkwV
11

Schätzungen von Überwachungebehörden und Fachleuten definieren 7 von 10 
Gefährdungsanalyse als mangelhaft
-> unnötige Sanierungsversuche, juristische Streitfälle und 

Gesundheitsgefährdungen der Nutzer
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Neue Richtlinie als a.a.R.d.T.
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• Wesentliche Voraussetzung ist eine Ortsbesichtigung als Bestandteil der 

Ursachenaufklärung nach § 16 Abs. 7 Nr. 1 TrinkwV 2001

• Auf Basis der Gefährdungsanalyse Konzept zur Beseitigung der Ursachen der 

Kontamination und ggf. zur Sanierung der Trinkwasser-Installation erarbeiten.

• Sanierungskonzept ist nicht Teil der Gefährdungsanalyse, gehört aber zu den 

Maßnahmen, die der UsI nach § 16 Absatz 7 Nummer 3 TrinkwV 2001 

durchzuführen hat.

§ 16 (7) TrinkwV i.V.m. UBA Empfehlung  „Gefährdungsanalyse“ Dez. 2012

Was ist eine Gefährdungsanalyse?
13
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• Bewertung der im Inspektionsbericht zur Ortsbesichtigung festgestellten 

Abweichungen von den allgemein anerkannten Regeln der Technik hinsichtlich 

möglicher Gefährdungen und Ableitung möglicher Maßnahmen zu deren 

Behebung
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Hygienische Bewertung
Bauliche Gegebenheit Gefährdung für Nutzer?

− Alte, verzinkte Leitungen für PWC, PWH, PWH-C; gemeinsam im Schacht verlegt, keine 

Dämmung

− Aufwärmung PWC, Auskühlung PWH/PWH-C

− Temperaturbereich für Legionellen-Vermehrung

− Risiko für Nutzer zu besorgen
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Grundlagen der Gefährdungsanalyse

Anforderungen der Trinkwasserverordnung sowie

die allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere 

•DVGW-Arbeitsblätter W 551, W 553 (W 556, W 557)

•VDI-Richtlinie 3810 Blatt 2

•VDI/DVGW-Richtlinie 6023

•DIN EN 1717

•DIN EN 806

•DIN 1988

[E] VDI/BTGA/ZVSHK 6023 Blatt 2
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Mindestinhalte und Form 

Die Ergebnisse der Gefährdungsanalyse sind in einer Niederschrift in Gutachtenform mit 

hinreichender Dokumentation der Ortsbesichtigung zu erstellen. Dabei sind mindestens die 

im DVGW-Arbeitsblatt W551 zugrunde gelegten technischen Regeln sowie die in den 

zugehörigen Kommentaren behandelten Themen und Inhalte abzuarbeiten und darzustellen.

UBA Empfehlung  „Gefährdungsanalyse“ Dez. 2012

Die formale Darstellung gliedert sich in folgenden Bereiche:

• Feststellungen - Darstellung der vorgefundenen Ausführungen in Schrift und Bild

• Erläuterungen – z.B. Vorgaben der technischen Regelwerke

• Bewertung - Begründung, warum Mangel zu einem gesundheitlichen Risiko führen kann

• Risikoeinschätzung - Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass der Mangel zu einer 

nachteiligen Veränderung des Trinkwassers führt oder ein gesundheitliches Risiko 

darstellen kann

• Maßnahmen - Aufzeigen geeigneter Möglichkeiten, wie ein Mangel oder ein Missstand 

beseitigt werden kann

[E] VDI/BTGA/ZVSHK 6023 Blatt 2
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Sofortmaßnahmen

„Abhängig von der Art der Auffälligkeit (mikrobielle Kontamination) 
und abhängig von der Größe einer Trinkwasser-Installation und bei 
akuter Gesundheitsgefährdung kann die Durchführung von 
Sofortmaßnahmen zum weiteren Betrieb der Anlage erforderlich 
sein.“

nach DVGW W556 Vorwort

Maßnahme Ort der Maßnahme Bemerkung Nutzung der
Trinkwasser-
Installation

Nutzungsverbot/ 
Sperrung

Zentral, strangweise
oder lokal

Unverzüglich bei
akuter
Gesundheitsgefahr

Nein, bis zur
Sicherstellung einer
Beschaffenheit des
Trinkwassers, das der
TrinkwV 2001
entspricht

Installation
endständiger Filter

Lokal an ausgewählten
Entnahmestellen, auf
deren Nutzung nicht
verzichtet werden kann

Keine Dauermaß-
nahme

Weiterhin möglich nur
an durch endständige
Filter geschützten
Stellen

aus „Legionellen in Trinkwasser-Installationen“, Beuth Verlag 2015
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Sanierungsmaßnahmen (nach DVGW W 551 und W 556/W 557)

Betriebstechnische 
Maßnahmen

Verfahrenstechnische 
Maßnahmen

Bautechnische 
Maßnahmen

Alle Stell-, Steuer-, 
Regelvorgänge

Reinigung der Anlage 
(W 557)

Umbau/Rückbau soweit 
erforderlich gem. 
a.a.R.d.T.

Wasserentnahme durch 
Nutzung gewährleisten 
(ggf. Spülplan)

Thermische Desinfektion 
(W 557)

Dämmstärke 
erhöhen/herstellen

PWH/PWH-C: 
Temperaturanhebung

Chemische Desinfektion 
der Anlage (W 557)

Hydraulischer Abgleich 
einrichten/herstellen

Laufzeit
Zirkulationspumpe

Speichergröße an 
Verbrauch anpassen

(Ausnahme: „Aachener 
Konzept“)

Totleitungen entfernen
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Haftung des Sachverständigen
(Siehe § 280 BGB, auch ein Sachverständiger haftet für den Erfolg seiner Leistung)

“Todsünden” mit der Folge voller Haftung:

a) nachlässiges, lückenhaftes, unvollständiges oder oberflächliches Ermitteln der 

Grundlagen der Gefährdungsanalyse bzw. Nichtanfordern oder Nichtbeachten relevanter

Unterlagen

b) Nichtanberaumen eines Ortstermins oder abgekürzte oder oberflächliche Besichtigung

mit entsprechend eingeschränktem Blickwinkel

Häufigste Fehler in GA, z.B.:
- Der Sachverständige hat ungeeignete Maßnahmen empfohlen, die zu einem Schaden führen

- Der Sachverständige hat den Auftrag zu einer Gefährdungsanalyse übernommen, obwohl er wissen

musste, dass ihm die notwendige Sachkunde fehlte

- Der Sachverständige verfolgt Vertriebsinteressen

- Der Sachverständige hat es unterlassen, bekannte Tatsachen zu berücksichtigen

- Der Sachverständige hat falsche Messungen oder Berechnungen zugrunde gelegt

- Die Gefährdungsanalyse wurde unvollständig erstattet

- Der Sachverständige hat ein in der Begründung nicht nachvollziehbares Gutachten vorgelegt

- …
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Haftung des Sachverständigen

§ 675 (2) BGB

“Wer einem anderen einen Rat oder eine Empfehlung erteilt, ist, (…) zum

Ersatz des aus der Befolgung des Rats oder der Empfehlung

entsehenden Schadens nicht verpflichtet.”

Haftungsbefreiung gilt nicht, wenn die Auskunft für den Empfänger erkennbar

von erheblicher Bedeutung ist und sie als Grundlage für wesentliche

Entscheidungen dienen soll, insbesondere wenn der Erteiler der Auskunft

besondere Sachkunde auf dem Fachgebiet der Frage hat oder vorgibt!

(nach R. Haas, A. Frost “Der Sachverständige des Handwerks”, Gentner Verlag)
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Haftung des Sachverständigen
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„Sachverständiger“?

Grundvoraussetzung für eine Tätigkeit als Sachverständiger ist fachliche Kompetenz!

Der Sachverständige muss 

- in seinem Fachgebiet überdurchschnittliche fachliche Kenntnisse und Erfahrungen 

vorweisen können

- Befähigt sein, die durch seine gutachterliche Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse und 

Ergebnisse dem Laien verständlich und nachvollziehbar vermitteln zu können

- Die persönliche Eignung für seine Tätigkeit vorweisen können

- Durch regelmäßige Fortbildungen mit dem Stand der Technik vertraut sein

- Die Gefährdungsanalyse objektiv und unparteilich durchführen

- Verschwiegen und zuverlässig sein

- Seine Gutachten und Gefährdungsanalysen selbst erstellen

[E] VDI/BTGA/ZVSHK 6023 Blatt 2
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Wer macht Gefährdungsanalyse nicht?

„Die Durchführung der Gefährdungsanalyse muss unabhängig von anderen 

Interessen erfolgen. Insbesondere muss eine Befangenheit vermieden werden. 

Eine Befangenheit ist dann zu vermuten, wenn Personen an der Planung, dem 

Bau oder Betrieb der Trinkwasser-Installation selbst beteiligt waren oder sind. 

Der UsI bleibt in der Verantwortung: Im Falle von Schadenersatzforderungen vor 

Gericht kann es wichtig sein, die Unabhängigkeit und ausreichende Qualifikation 

des hinzugezogenen Sachverstandes belegen zu können.“

Merksatz:

Wer den Auftrag zur Durchführung einer Gefährdungsanalyse übernimmt, 

verzichtet damit gleichzeitig auf die Beauftragung einer etwaigen Sanierung!

§ 16 (7) TrinkwV i.V.m. UBA Empfehlung  „Gefährdungsanalyse“ Dez. 2012
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Wer macht Gefährdungsanalyse nicht?
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„Gewaltenteilung“

Sinnvolle Ergänzung: „Trinkwasser Check“ durch Installateur

≠ ≠
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Qualifikation des VDI/BTGA/ZVSHK-geprüften 
Sachverständigen für Trinkwasserhygiene

Voraussetzungen 

− Ingenieurausbildung in einschlägiger Fachrichtung, Meister SHK, staatl. gepr. Techniker 

HKLS

− Bestandene Prüfung nach VDI/DVGW 6023 Kat. A mit VDI-Zertifikat oder Fachkunde 

Trinkwasserhygiene ZVSHK

− Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Planung, Bau, Betrieb von Trinkwasser-

Installationen

Alternativ

- Ingenieurausbildung anderer Fachrichtung

- Bestandene Prüfung nach VDI/DVGW 6023 Kat. A mit VDI-Urkunde oder Fachkunde 

Trinkwasserhygiene ZVSHK

- Mindestens 10 Jahre Berufserfahrung im Bereich Planung, Bau, Betrieb von Trinkwasser-

Installationen

[E] VDI/BTGA/ZVSHK 6023 Blatt 2
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Qualifikation des VDI/BTGA/ZVSHK-geprüften 
Sachverständigen für Trinkwasserhygiene

Festlegungen zu Qualifikation der Schulungszentren und Referenten

Prüfung durch neutralen und unabhängigen Zertifizierungsdienstleister (z.B. DINcertco) 

[E] VDI/BTGA/ZVSHK 6023 Blatt 2

Thema Umfang 
(1 UE = 45 min)

Art d. Unterrichts

Allgemeines 1 UE Frontal m. Diskussion
Ablauf der 
Gefährdungsanalyse

4 UE Frontal m. Diskussion

Ortsbesichtigung 6 UE Praktisch, Gruppen- o. Einzelarbeit
Aufbau einer 
Gefährdungsanalyse

2 UE Frontal m. Diskussion

Rechtliche Aspekte 2 UE Frontal m. Diskussion
Prüfung:
Theoretischer Teil 1 UE
Praktischer Teil 3 UE Praktisch an Anlage oder anhand 

von Bildern
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Qualifikation des VDI/BTGA/ZVSHK-geprüften 
Sachverständigen für Trinkwasserhygiene

- Status als VDI/BTGA/ZVSHK-geprüfter Sachverständiger Trinkwasserhygiene 

- Gültigkeit 5 Jahre

- Ausweis/Stempel und Eintragung in VDI-Register mit Registiernummer

- > einheitlicher (hoher) Qualitätsstandard

- > Konkretisierung der Anforderungen nach § 16 (7) TrinkwV 2001

- Auftraggeber weiß, was er erwarten kann

- Gesundheitsamt hat Bewertungsgrundlage

- Fachmann hat klare Vorgaben

[E] VDI/BTGA/ZVSHK 6023 Blatt 2
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Wir sind nicht nur verantwortlich für 
das, was wir tun, sondern auch für 
das, was wir nicht tun.

Molière
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

noch Fragen?
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Arnd Bürschgens
Sachverständiger f. Trinkwasserhygiene
Bahnhofstrasse 2
74746 Höpfingen
buerschgens@wissen-fuer-wasser.de
0174/3262656
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